
  

 

 
1 Die in dieser Ordnung verwendete sprachliche Form der Personenbeschreibung erlaubt keinen Rückschluss auf 
das Geschlecht einer Person. 
2 Über den endgültigen Namen der neuen Körperschaft muss noch gesprochen werden. Eine mögliche 
Bezeichnung „ChristusForum Deutschland – Evangelisch-Freikirchliche Gemeinschaft K.d.ö.R.“ soll verdeutlichen, 
dass es sich hier um die neue Körperschaft des öffentlichen Rechtes handelt. Die häufige Gemeindeabkürzung 
„EFG“ könnte ebenfalls auch den Bezug auf Evangelisch-Freikirchliche Gemeinschaft haben. 
3 Diese Finanzordnung ist angelehnt an das Beitragsbemessungsverfahrens des Bundes Freikirchlicher 
Pfingstgemeinden K.d.ö.R. 
4 Wer letztendlich diese Finanzordnung beschließt und in Kraft setzt, ist final noch nicht entschieden. Stand heute 
gehen die Autoren dieser Finanzordnung davon aus, dass die heutigen Vorstände des ChristusForum Deutschland 
im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R. ganz oder in Teilen auch 
Gründungsmitglieder der neuen Körperschaft werden. 
5 Die Organe der neuen Körperschaft sind noch nicht endgültig definiert und werden in der neuen Verfassung 
geregelt. Daher ist hier noch kein Organ eingesetzt, welches beschließt bzw. verabschiedet. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Die Gebühren- und Honorarordnung wird ein separates Regelwerk, in dem Gebührensätze je nach Bedarf 
angepasst werden können, ohne dass die Finanzordnung als solches geändert werden muss. 
7 Es ist in der neuen Körperschaft auch möglich, als persönliches Mitglied aufgenommen zu werden. Näheres 
regelt die Verfassung. 
8 Der Verweis auf die Verfassung, wenn sie steht, muss hier noch erbracht werden. 
9 Die Bekenntnisgemeinschaftsordnung muss erstellt und ausformuliert werden. 
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